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Das französisch-schweizerische Abkommen über die AHV

Am 9 Juli 1949 ist in Paris zwischen Frankreich und der Schweiz

ein Abkommen über die Alters- und Hmterlassenenyersicherung
unterzeichnet worden. Nachdem die in den Wen Landern zu-

ständigen Instanzen das Abkommen genehmigt haben ist es am

13 Oktober 1950 ratifiziert worden und damit in Rechtskraft er-
wachsen! Wir geben nachstehend den Inhalt dieses Abkommens

wieder Dabei berücksichtigen wir auch die am 30. Mai 1950 ab-

Ilschlossene Verwaltungsvereinbarung, die die D-^-^Vor"
litäten des Abkommens regelt, lassen aber rem administrative Vor-

»r-briften für die Ausgleichskassen ausser Betracht.

DK zwirehenstaatliche Durchführung des Abkommens wickelt

sich in beiden Ländern grundsätzlich über eine Zentralstelle ab.

Für dto Schweiz funktioniert als solche die Zentrale Ausgleichs-

stelle rue des Päquis 52, Genf; in Frankreich erfüllt diese Aufgabe

teCaZ nationale de'la Securite sociale in Paris. Die einzehien

Ausgleichskassen haben sich grundsätzlich einzig mit der Durchfall-
runf des Abkommens im Inland zu befassen, m Einzelfallen haben

sie indessen auch bei der zwischenstaatlichen Durchfuhrung mit-

zuwirken.
I. Die Beitragspflicht

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und

Hinterlassenenversicherung vom 20 Dezember 1946 (AHVG) wer

den vom Abkommen grundsätzlich nicht berührt. Es enthalt

indessen einige Sonderregelungen folgenden Inhalts:

a) Vorübergehend in der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmer
aus Frankreich

In Frankreich wohnende Arbeitnehmer eines ebenfalls in Frankreich

domizilierten Arbeitgebers, die zu vorübergehender Beschäftigung

in die Schweiz kommen (zum Beispiel Monteure Techniker,

Ingenieure usw.) bleiben während der ersten drei Monate ihres

Aufenthaltes in der Schweiz der französischen Gesetzgebung ubei

die Sozialversicherung unterstellt und sind vom Einbezug m die

AHV ausgenommen, selbst wenn sie von einem in der bchweiz

domizilierten Arbeitgeber entlöhnt werden. Sie haben eine Bescheinigung

der zuständigen Behörde einzuholen und dem schweizerischen

Arbeitgeber, bzw. der zuständigen Ausgleichskasse vorzulegen,

aus der hervorgeht, dass sie weiter der französischen Gesetzgebung

über die Sozialversicherung unterstehen. „,Uebersteigt die Beschäftigungsdauer in der Schweiz die Dauer

von drei Monaten, so können die betreffenden Arbeitnehmer das

Gesuch stellen, weiterhin der französischen Gesetzgebung unter-
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stellt und von der schweizerischen AHV ausgenommen zu bleiben.
Bestätigt die zuständige französische Behörde, dass der Gesuchsteller

weiterhin der französischen Gesetzgebung über die
Sozialversicherung unterstellt bleibt, so haben die Ausgleichskassen dem
Gesuch ohne weiteres für die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung
zu entsprechen und ihn von der Beitragspflicht gemäss AHVG zu
befreien.

b) Vorübergehend in Frankreich beschäftigte Arbeitnehmer
aus der Schweiz

Begeben sich in der Schweiz wohnhafte Arbeitnehmer — gleichgültig

welcher Nationalität — eines in der Schweiz domizilierten
Arbeitgebers vorübergehend nach Frankreich, so haben sie zwecks
Befreiung von der Unterstellung unter die französische
Sozialversicherung von der zuständigen Ausgleichskasse eine Bescheinigung

zu verlangen, in der bestätigt wird, dass sie während der Zeit
ihrer Beschäftigung weiterhin der schweizerischen AHV unterstellt
bleiben. Ueberschreitet der Aufenthalt in Frankreich die Dauer
von drei Monaten, so ist die Bescheinigung zu erneuern.

Diese Bescheinigungen dürfen nur ausgestellt werden, sofern die
Arbeitgeber für die entsprechenden Arbeitnehmer während der
Dauer ihres Aufenthaltes in Frankreich tatsächlich ihre Zahlungsund

Abrechnungspflicht gegenüber der AHV, bzw. gegenüber der
zuständigen Ausgleichskasse erfüllen.

c) Diplomatisches und konsularisches Personal

Die Stellung des diplomatischen und konsularischen Personals
der beiden Vertragsschliessenden Staaten entspricht grundsätzlich
den Bestimmungen des AHVG. Neu ist indessen die Bestimmung,
dass Angestellte der französischen Botschaft und der französischen
Konsulate in der Schweiz, welche die französische Staatsangehörigkeit

besitzen und nicht ohnehin der französischen Sozialversicherung
unterstehen, wählen können, ob sie der französischen oder der

schweizerischen Gesetzgebung über die Sozialversicherung unterstellt

werden wollen. Diese Bestimmung betrifft vor allem
Hausangestellte, Chauffeure usw. der Berufsdiplomaten und der Berufs-
konsularbeamten. Wählen sie die französische Gesetzgebung, so
haben sie bei den französischen Behörden ein entsprechendes
Gesuch einzureichen. Wird dem Gesuch entsprochen, so haben sie der
zuständigen kantonalen Ausgleichskasse innert sechs Monaten seit
der Ratifikation des Abkommens, bzw. innert sechs Monaten seit
der Anstellung, hievon Kenntnis zu geben, worauf sie — gegebenenfalls

rückwirkend auf den 1. Januar 1948 — von der Unterstellung
unter die schweizerische AVH zu befreien sind.
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II. Der Rentenanspruch

A. Ordentliche Renten

1. Rentenberechtigte Franzosen

Französische Staatsangehörige, welche die besonderen

Voraussetzungen des Abkommens erfüllen, und ihre Hinterlassenen, haben

— gleichgültig, in welchem Lande sie wohnen — Anspruch auf die

ordentlichen Renten gemäss AHVG. Nach den zu erfüllenden
Voraussetzungen sind zwei Kategorien von rentenberechtigten Franzosen

zu unterscheiden:
a) Franzosen, die bei Eintritt des Versicherungsfalles insgesamt

während mindestens fünf vollen Jahren Beiträge an die schweizerische

Versicherung bezahlt haben. Diese Kategorie von Versicherten

wird frühestens mit dem 1. Januar 1953 in den Genuss der AHV-
Renten gelangen.

b) Franzosen, die bei Eintritt des Versicherungsfalles insgesamt
wahrend mindestens zehn Jahren in der Schweiz gewohnt und in
dieser Zeit mindestens während eines vollen Jahres Beiträge an die
schweizerische AHV bezahlt haben. Für diese zweite Kategorie

(mit der erstgenannten brauchen wir uns noch nicht zu beschäftigen)

gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

2. Die Voraussetzungen für die Gewährung der Renten

Um den Anspruch auf eine schweizerische AHV-Rente zu begründen,

müssen die besonderen Voraussetzungen des Abkommens bei

Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein. Diese besonderen

Voraussetzungen sind:

MinJestwohndauer in der Schweiz von zehn Jahren und
Mindestbeitragsdauer von einem vollen Jahr.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ, also beide zusammen,
erfüllt sein, und zwar:
bei der einfachen Altersrente: vom Rentenberechtigten
bei der Ehepaar-Altersrente: nur vom Ehemann
bei der Witwenrente: nur vom verstorbenen Ehemann
bei Waisenrenten: nur vom verstorbenen Vater, bzw. in Mutter¬

waisenfällen von der verstorbenen Mutter.

In bezug auf diese Voraussetzungen ist im einzelnen noch

folgendes zu beachten:

aa) Die Aufenthaltsdauer in der Schweiz

Der französische Staatsangehörige muss insgesamt während zehn

Jahren in der Schweiz gewohnt haben, es braucht sich nicht um
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einen ununterbrochenen Wohnsitz zu handeln. Allfällige einzelne
Aufenjthaltszeiten müssen bis zum Rentenfall zusammengezählt
werden, wobei Bruchteile von Monaten als ganze Monate
anzurechnen sind.

Es ist zu beachten, dass der französische Staatsangehörige weder
eine Niederlassungsbewilligung besitzen, noch während den fünf
dem Rentenfall unmittelbar vorangehenden Jahren in der Schweiz
gewohnt haben muss. (Diese beiden Voraussetzungen gelten für
italienische Staatsangehörige; siehe «Gesetz und Recht», 2.
Jahrgang, Heft 3, Juni 1950). Es genügt also, dass er vor oder spätestens
bis zum Eintritt des Versicherungsfalles tatsächlich insgesamt während

mindestens zehn Jahren in der Schweiz gewohnt hat. Der Franzose

braucht also im Zeitpunkt des Rentenfalles auch nicht in der
Schweiz wohnhaft zu sein; er kann auch rentenberechtigt werden,
wenn er die Schweiz vor diesem Zeitpunkt verlassen hat und im
Ausland wohnt.

Die Sonderregelungen für die französischen Grenzgänger
Für die französischen Grenzgänger gilt die besondere Regelung,

dass jedes Jahr, in dessen Verlauf sie mindestens während acht
Monaten in der Schweiz gearbeitet haben, einem vollen
Aufenthaltsjahr gleichgestellt wird. Es wird für jedes einzelne Kalenderjahr

abgeklärt, wieviele Monate der französische Grenzgänger in
dessen Verlauf in der Schweiz gearbeitet hat. Hat er zum Beispiel
in einem Jahr nur sieben Monate in der Schweiz gearbeitet, so
fällt dieses Jahr für die Berechnung der Aufenthaltsdauer ausser
Betracht; hat er umgekehrt in einem Jahr mehr als acht Monate
in der Schweiz gearbeitet, so zählt die ganze Dauer nur für ein
Jahr. Diese Vorzugsbestimmung gilt ausschliesslich für die Berechnung

der Aufenthaltsdauer, dagegen nicht etwa auch für die
Ermittlung der Dauer der Beitragsleistung. Für die Ermittlung des
vollen Beitragsjahres gilt Ziffer 76 der «Wegleitung über die Renten»

des Bundesamtes für Sozialversicherung.

bb) Die Dauer der Beitragsleistung
Der französische Staatsangehörige muss insgesamt während

mindestens eines vollen Jahres Beiträge an die schweizerische Versicherung

bezahlt haben. Der Begriff des vollen Beitragsjahres ist in
Ziffer 76 der «Wegleitung über die Renten» umschrieben.

3. Berechnung der Renten

Art. 40 AHVG bestimmt, dass den rentenberechtigten Angehörigen
von Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und
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ihren Hinterlassenen nicht dem AHVG gleichwertige Vorteile
bietet, die ordentlichen Renten um ein Drittel gekürzt werden.
Abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben vorbehalten.
Diese Bestimmung findet nun auf französische Staatsangehörige
keine Anwendung mehr. Sie erhalten die gleichen, ungekürzten
Renten wie die Schweizer Bürger.

4. Festsetzung und Ausrichtung der Renten

a) Zuständige Stelle

aa) Wohnt der rentenberechtigte französische Staatsangehörige
in der Schweiz, so bestimmt sich die Kassenzuständigkeit für die

Festsetzung und Ausrichtung der Rente nach Art. 122 der
Vollzugsverordnung zum AHVG (AHVV).

bb) Wohnt der rentenberechtigte französische Staatsangehörige
in Frankreich, so hat er sein Gesuch bei der Caisse nationale de

Securite sociale (Caisse nationale) einzureichen. Diese leitet das

Gesuch an die Zentrale Ausgleichsstelle in Genf weiter, die allein
für die Rentenfestsetzung und -auszahlung zuständig ist.

cc) Wohnt der rentenberechtigte französische Staatsangehörige
weder in Frankreich noch in der Schweiz, sondern in einem Drittstaat,

so hat er sein Gesuch nebst Unterlagen direkt bei der
Zentralen Ausgleichsstelle in Genf einzureichen, welche für die
Rentenfestsetzung und -auszahlung allein zuständig ist.

dd) Verlässt ein französischer Staatsangehöriger, der bereits in
der Schweiz eine Rente bezog, unser Land, so hat er ein schriftliches

Begehren um Weiterzahlung der Rente an seinen neuen
Aufenthaltsort einzureichen, und zwar, wenn er in Frankreich lebt,
bei der Caisse nationale; wenn er in einem Drittland lebt, direkt
bei der Zentralen Ausgleichsstelle in Genf. Die letztere übernimmt
in diesem Falle die Rentenzahlung auf Grund der von der
Ausgleichskasse eingeholten Rentenakten.

b) Unterlagen

Die französischen Rentenberechtigten in der Schweiz reichen
ihre Rentenanmeldung auf dem üblichen Formular ein. Zur
Abklärung über die Erfüllung der besonderen Voraussetzungen sind
indessen noch zusätzliche Angaben und entsprechende Belege
notwendig, die der Rentenberechtigte zu beschaffen hat, und zwar:

aa) Der Nachweis der zehnjährigen Aufenthaltsdauer ist durch
eine Bescheinigung der zuständigen AmtssteUe des Kantons oder
der Kantone, bzw. Gemeinden, in denen er gewohnt hat, zu
erbringen. Die Bescheinigung wird von der Amtsstelle ausgestellt,
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die die Niederlassungs-, Aufenthalts- oder Toleranzbewilligung
erteilt und erneuert hat. In Zweifelsfällen hat sich der französische
Gesuchsteller an die zuständige kantonale Fremdenpolizei zu
wenden.

Der Nachweis der Arbeitsdauer der Grenzgänger. Unselbständigerwerbende

französische Grenzgänger können den Nachweis der
Arbeitsdauer durch Dienstzeugnisse, Arbeitgeberbescheinigungen
oder Bestätigungen der Arbeitsämter usw. erbringen. Bei
selbständigerwerbenden Grenzgängern geben die Arbeitsbewilligung, die
Grenzgängerkarten, die Steuerakten oder die Beitragsverfügungen
der AHV Auskunft über die Arbeitsdauer. Allfällig notwendige
Ausweise über die persönlichen Voraussetzungen (Alter, Zivilstand,
Staatsangehörigkeit usw.) hat der Rentenanwärter bei der zuständigen

französischen Gemeindebehörde einzuholen. Sie brauchen nicht,
wie andere solche Dokumente, legalisiert zu werden. In Zweifelsfällen

sind die französischen Konsulate zuständig für Auskunftserteilung.

5. Vorgehen bei Fehlen des Rentenanspruches

Wenn die Prüfung des Gesuches ergibt, dass der französische
Rentenanwärter die Voraussetzungen für den Rentenanspruch nicht
erfüllt, so behandelt die Ausgleichskasse das Gesuch als solches auf
Beitragsrückerstattung und erstellt eine diesbezügliche Verfügung,
die der Rentenanwärter samt der notwendigen Rechtsmittelbelehrung

erhält.

6. Ueberweisungen der ordentlichen Renten nach Frankreich
und nach Drittländern

Die französischen Staatsangehörigen, die die vorstehend genannten
Voraussetzungen erfüllen, haben Anspruch auf die ordentlichen

Renten, gleichgültig, in welchem Lande sie wohnen, das heisst die
Rente muss nicht nur nach Frankreich, sondern auch nach jedem
beliebigen Wohnsitzstaat überwiesen werden. Die Renten werden
ausschliesslich durch die Zentrale Ausgleichsstelle ausbezahlt, und
zwar nach Frankreich über die Caisse nationale, nach Drittländern

direkt.

B. Uebergangsrenten

Der Grundsatz der Gleichbehandlung der französischen
Staatsangehörigen mit den Schweizer Bürgern ist gemäss Abkommen und
einem Sonderprotokoll (Protokoll) auch auf die Uebergangsrenten
ausgedehnt worden.

372



1. Voraussetzung für die Gewährung von Uebergangsrenten

an französische Staatsangehörige

Gemäss dem erwähnten Protokoll werden die Uebergangsrenten

nach AHVG den französischen Staatsangehörigen unter den gleichen

Voraussetzungen wie den Schweizer Bürgern gewährt, wenn sie sich

im Zeitpunkt des Entstehens des Rentenanspruches wahrend mindestens

15 Jahren — worunter auch das letzte dem Gesuch

vorausgehende Jahr — in der Schweiz aufgehalten haben. Der franzosische

Staatsangehörige muss die allgemeinen Voraussetzungen
gemäss AHVG und die besonderen gemäss Protokoll erfüllen:

a) 15jährige Aufenthaltsdauer in der Schweiz

Ein französischer Staatsangehöriger kann frühestens nach 15jäh-

rigem Aufenthalt in der Schweiz eine Uebergangsrente beanspruchen.

Hat sich also ein Franzose beispielsweise erst mit 55 Jahren

in der Schweiz niedergelassen, so kann er nicht vor dem 70. Altersjahr

in den Genuss einer Uebergangsrente kommen. Für die

Ermittlung der Aufenthaltsdauer gelten die gleichen Grundsatze wie

für die Berechnung der zehnjährigen Aufenthaltsdauer bei den

ordentlichen Renten. Allenfalls sind auch die Zeiten zu
berücksichtigen, während denen der Rentenanwärter als Grenzganger in
der Schweiz gearbeitet hat.

b) Aufenthalt in der Schweiz im letzten, dem Gesuch voran¬

gehenden Jahr

Der französische Staatsangehörige muss sich unter allen Umständen

im letzten, dem Gesuch vorangehenden Jahr in der bchweiz

aufgehalten haben. Beispielsweise kann also ein Franzose, der mit
65 und mehr Jahren in die Schweiz zurückkehrt, frühestens nach

Ablauf einer einjährigen Wartefrist eine Uebergangsrente erhalten,
auch wenn er früher bereits 15 und mehr Jahre in der Schweiz

gewohnt hat. Die Voraussetzungen des Protokolls müssen vom
Rentenanwärter persönlich erfüllt werden, also bei Hinterlassenenrenten

von der Witwe oder den Waisen. Bei Ehepaar-Altersrenten
genügt es, -enn der Ehemann allein diese Voraussetzungen erfüllt.

2. Festsetzung und Ausrichtung der Uebergangsrenten
an französische Staatsangehörige

Die Kassenzuständigkeit bestimmt sich nach Art. 124 der AHVG.

Hinsichtlich der Unterlagen gelten die gleichen Bestimmungen wie
bei den ordentlichen Renten. Für die Einreichung der Gesuche
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sind die üblichen Formulare zu verwenden. Die Uebergangsrenten
werden ausschliesslich im Inland gewährt, eine Auszahlung
derselben ins Ausland ist ausgeschlossen.

IH. Beitragsrückerstattung an französische Staatsangehörige

Französische Staatsangehörige und deren Hinterlassene, denen
bei Eintritt des Versicherungsfalles kein Anspruch auf eine Rente
der schweizerischen AHV zusteht, haben Anspruch auf die
Rückerstattung der vollen Beiträge (Unselbständigerwerbende also auch
der Arbeitgeberbeiträge). Die Beiträge werden den französischen

Staatsangehörigen direkt zurückbezahlt.

1. Voraussetzungen für die Rückerstattung der Beiträge

a) Eine Rückerstattung der Beiträge kann nur bei Eintritt des

Versicherungsfalles, das heisst erst im Zeitpunkt, in dem der
Anspruch auf eine Rente entstehen würde (Vollendung des 65. Altersjahres

oder Tod) erfolgen.
b) Anderseits erfolgt die Rückerstattung der Beiträge nur dann,

wenn dem französischen Staatsangehörigen auf Grund des Abkommens

kein Anspruch auf eine Rente zusteht. Es gibt also nicht
etwa eine Wahl zwischen Rentenbezug und Beitragsrückerstattung.

c) Anspruch auf Rückerstattung haben nur jene Personen, die
bei Erfüllung der Voraussetzungen für den Rentenanspruch
rentenberechtigt wären. Hinterlassene (Erben), die gemäss AHVG nicht
rentenberechtigt wären, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung
der Beiträge.

2. Verfahren
a) Einreichung des Gesuches

Französische Staatsangehörige in der Schweiz, welche Anspruch
auf die Beitragsrückerstattung erheben, haben diesen Anspruch
mit dem üblichen Rentenformular geltend zu machen. Stellen die
Ausgleichskassen fest, dass ein Rentenanspruch besteht, so haben
sie eine Rentenverfügung zu erlassen.

b) Zuständige Stelle

aa) Wohnt der rückerstattungsberechtigte Franzose in der
Schweiz, so erfolgt die Rückerstattung der Beiträge durch die
zuständige Ausgleichskasse.

bb) Wohnte der rückerstattungsberechtigte Franzose in Frankreich

oder in irgendeinem Drittland, so gelten für die Einreichung
des Gesuches die gleichen Bestimmungen wie für die Rentenberechtigten.
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c) Die persönlichen Voraussetzungen

Die persönlichen Voraussetzungen (Alter, Staatsangehörigkeit,
Witwen- oder Waisenschaft) sind in der gleichen Weise zu prüfen
wie bei Rentenberechtigten.

Die Auszahlung der zurückzuerstattenden Beiträge erfolgt
ausschliesslich durch die Ausgleichskasse, vermittelst der Post.

IV. Rechtswirksamkeit des Abkommens und des Sonderprotokolls

Mit der Ratifikation ist das Abkommen rückwirkend auf den
1. Januar 1948 und das Sonderprotokoll rückwirkend auf den 1. Juli
1949 in Kraft getreten. Den französischen Staatsangehörigen können

die ordentlichen Renten indessen frühestens ab 1. Juli 1949

ausgerichtet werden. Den französischen Staatsangehörigen, die am

I.Juli 1949 oder früher die Voraussetzungen für den Rentenanspruch

gemäss Abkommen oder Protokoll erfüllten, sind die ordentlichen

Renten, bzw. die Uebergangsrenten ab 1. Juli 1949 nachzuzahlen.

Besteht dagegen Anspruch auf Rückerstattung der Beiträge,
so sind die seit dem 1. Januar 1948 bezahlten Beiträge zurückzuerstatten.

*

Nachdem das italienisch-schweizerische Abkommen über die
Sozialversicherung am 29. April 1950 ratifiziert und rückwirkend auf
den 1. Januar 1948 in Kraft getreten ist, handelt es sich beim
vorstehend umschriebenen französisch-schweizerischen Abkommen um
den zweiten Staatsvertrag auf dem Gebiete der AHV, gestützt auf
Art. 18, Abs. 3, des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG). Es ist
unschwer zu erkennen, dass dieses Abkommen die französischen

Staatsbürger in der Schweiz wesentlich besser stellt als die italienischen

Staatsangehörigen. Das findet seine Rechtfertigung darin, dass

unser französisches Nachbarland den dort ansässigen Schweizer

Bürger auf dem Gebiete der Sozialversicherung wesentlich mehr
zu bieten vermag als Italien. Das französisch-schweizerische
Abkommen wird ohne Zweifel als Muster für weitere Staatsverträge
auf dem Gebiete der Sozialversicherung dienen. Bekanntlich werden

gegenwärtig auch mit andern Staaten solche Verhandlungen
geführt; diejenigen mit Oesterreich sind bereits zum Abschluss
gelangt, und der Bundesrat hat das diesbezügliche Abkommen den

eidgenössischen Räten zur Genehmigung vorgelegt.

Giacomo Bernasconi.
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